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Einleitung und Gang der Untersuchung

Problemaufriss

Matrixstrukturen als Organisationsform von Unternehmen und Konzer-
nen sind nicht nur Themenschwerpunkt juristischer1 sowie wirtschafts-
wissenschaftlicher2 Veröffentlichungen, sondern aufgrund weitreichender
Folgen in rechtlicher, wirtschaftlicher und tatsächlicher Hinsicht auch
zum Gegenstand allgemeiner Berichterstattung3 geworden.

Eine besondere Stellung kommt in dieser Organisationsform den Ma-
trixmanagern4 zu. Diese üben betriebs- bzw. unternehmensübergreifende
Vorgesetztentätigkeiten gegenüber den ihnen unterstellten Arbeitnehmern
aus, ohne dass sich die entsprechenden Weisungs- und Informationswege
zwangsläufig an den vorhandenen rechtlichen Organisationsstrukturen
orientieren.5 Die durch Matrixmanager ausgeübte Vorgesetztentätigkeit
ist vielmehr dadurch geprägt, dass diese regelmäßig über Betriebs- oder
Unternehmensgrenzen hinweg erfolgt. Obwohl Matrixmanager aufgrund
ihrer funktional wichtigen Position als die „eigentlichen Herren“6 der Ma-
trixorganisation anzusehen sind, blieb deren Arbeitseinsatz im Rahmen

I.

1 Maschmann/Fritz, Matrixorganisationen 2019; Schubert, Betriebliche Mitbestim-
mung in Unternehmen und Konzernen mit Matrixorganisation, 2017; Berger, Or-
ganisation der Betriebsverfassung im matrixorganisierten Konzern, 2017; Maywald,
Der Einsatz von Arbeitnehmern in Matrixstrukturen multinationaler Konzerne,
2010, Weinmann, ZGR 1984, 460 ff.

2 Wohlwender, Analyse der Wissenskommunikation in einer Matrixorganisation,
2015; Palt in Organisation und Partizipation, 229; Adžić, Matrixstrukturen in mul-
tinationalen Unternehmen, 2006.

3 Müller, ABB strampelt im Leerlauf, in: Neue Züricher Zeitung 06.02.2020, S. 25:
„Per Ende 2019 wurde die Matrixstruktur aufgelöst, die mit zunehmender Größe
die Organisation kompliziert machte.“ zu Aspekten der betrieblichen Mitbestim-
mung Thüsing, Mitbestimmung: Mut zur Reform, in: Frankfurter Allgemeine Zei-
tung Freitag, 24.01.2020, S. 16; Schlautmann, Turbulente Zeiten für die Lufthansa,
in: Handelsblatt 31.07.2019, S. 16: Svensson: „Wir sind glücklich mit unserer Ma-
trixstruktur“.

4 Hier wie im Folgenden sind freilich stets alle Geschlechter gemeint und mitge-
dacht. Zugunsten einer verbesserten Lesbarkeit wird hingegen auf eine umfassende
sprachliche Einbettung aller in Betracht kommenden Geschlechter verzichtet.

5 Zur organisatorischen Grundstruktur von Matrixstrukturen, Kapitel 1 I.2.
6 Matrixorganisationen/Maschmann/Fritz, Vorwort, S. V.
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der arbeitsrechtlichen Literatur weitgehend ohne besondere Beachtung.
Dies obwohl insbesondere der betriebs- bzw. unternehmensübergreifen-
de Einsatz von Matrixmanagern Besonderheiten aufweist, welche die
Randbereiche arbeitsrechtlicher Gesetzgebung und Rechtsprechung tan-
gieren. Die bisher ausdrücklich zu Matrixstrukturen ergangene Rechtspre-
chung, welche hauptsächlich die Einstellung von Matrixmanagern gem.
§ 99 Abs. 1 BetrVG behandelte, soll daher für eine vertiefende arbeitsrecht-
liche Würdigung des betriebs- und unternehmensübergreifenden Einsatzes
von Matrixmanagern zum Anlass genommen werden.

Gang der Untersuchung

Die Untersuchung der relevanten Problemkreise ist folgend in vier Kapi-
tel, diesen einleitenden Teil sowie einen abschließenden Teil gegliedert.

Um den Einsatz von Matrixmanagern anschaulich darstellen zu können,
werden in Kapitel 1 die Grundlagen und Begriffsbestimmungen für die
weiteren Ausführungen herausgearbeitet. Hierzu wird zunächst das die-
ser Arbeit zugrundeliegende Verständnis einer Matrixstruktur veranschau-
licht. Darauf aufbauend werden die arbeitsvertraglichen Gestaltungsmög-
lichkeiten für einen Einsatz von Matrixmanagern untersucht. Sowohl die
Qualifikation von Matrixmanagern als leitende Angestellte als auch eine
mögliche Qualifikation des Arbeitseinsatzes als Arbeitnehmerüberlassung
würden zudem Auswirkungen auf die Anwendbarkeit verschiedener ar-
beitsrechtlicher Normen bewirken, sodass eine dahingehende Erörterung
zum Ende des ersten Kapitels erfolgt.

In Kapitel 2 werden die rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten unter-
sucht, aufgrund welcher das arbeitgeberseitige Weisungsrecht in arbeits-
teiligen Organisationsstrukturen delegiert werden kann. Diesbezüglich
werden insbesondere die Grenzen einer Delegation des Weisungsrechts
ohne eine entsprechende Zustimmung der anzuweisenden Arbeitnehmer
aufgezeigt. Unter Berücksichtigung der zuvor aufgezeigten Grenzen wird
auf die konkrete rechtliche Ausgestaltung der Delegation des arbeitsrecht-
lichen Weisungsrechts in Matrixstrukturen eingegangen.

In Kapitel 3 werden die für einen Einsatz von Matrixmana-
gern besonders relevanten mitbestimmungsrechtlichen Normen der
§§ 80, 99, 111 BetrVG untersucht. Insbesondere im Zusammenhang mit
dem Einstellungsbegriff des § 99 Abs. 1 BetrVG wird vertieft auf die hierzu
ergangene Rechtsprechung in Bezug auf Matrixstrukturen eingegangen
und herausgestellt, dass auch in Matrixstrukturen an dem bisherigen Ver-

II.

Einleitung und Gang der Untersuchung
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ständnis der Einstellung festzuhalten ist. Es wird aufgezeigt, dass die iso-
lierte Delegation von Weisungsrechten auf Matrixmanager eine zu einer
Einstellung führende tatsächliche Eingliederung nicht bewirken kann,
sondern vielmehr eine weisungsgebundene Tätigkeit auch in Matrixstruk-
turen Voraussetzung der tatsächlichen Eingliederung ist. Zum Abschluss
des dritten Kapitels wird erörtert, unter welchen Voraussetzungen eine
Matrixstruktur eine originäre Zuständigkeit des Gesamtbetriebsrats bzw.
des Konzernbetriebsrats bewirken kann.

Kapitel 4 nimmt die betriebsbedingte Kündigung von Matrixmanagern
in den Fokus der Untersuchung. Es wird insbesondere auf die arbeitge-
berseitige Obliegenheit zur Berücksichtigung von unternehmensinternen
und unternehmensexternen Arbeitsplätzen aufgrund gesetzlicher und ver-
traglicher Bindung eingegangen. Um diesbezüglich aussagekräftige Ergeb-
nisse zu erzielen, wird zum einen zwischen der gesetzlichen Unwirksam-
keitsanordnung nach § 1 Abs. 1, 2 Satz 2 Nr. 1 lit. b) KSchG bei Nichtbe-
achtung unternehmensinterner Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten und
der Unwirksamkeit nach § 1 Abs. 1 KSchG i.V.m. einer vertraglichen
oder konkludenten Selbstbindung des Arbeitgebers zur Berücksichtigung
auch unternehmensexterner Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten differen-
ziert. Zum anderen wird erörtert, unter welchen Voraussetzungen einem
Matrixmanager als Arbeitnehmer ein Anspruch auf Abschluss eines neu-
en Arbeitsverhältnisses mit einem Fremdunternehmen zukommen kann.
Zuletzt wird darauf eingegangen, welche organisatorische Einheit in un-
ternehmensinternen bzw. -übergreifenden Matrixstrukturen für eine ggf.
nach § 1 Abs. 3 KSchG erforderliche Sozialauswahl zwischen Matrixmana-
gern heranzuziehen ist und welche Betriebsratsgremien im Rahmen der
Kündigung von Matrixmanagern zu beteiligen sind.

In dem folgenden Schlussteil werden sodann die relevanten Erkenntnis-
se dieser Arbeit thesenhaft zusammengefasst.

II. Gang der Untersuchung
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